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jer @éda@e»@sehe TBeobachter im Kanten iirich.

Beilage zu Dr. 25. der ,,Behweizerisehen Thehrerzeitung'.

Die Bestitigungswahlen.

Vor etwas mehr als einem Jahre hat der ,Pida-
gogische Beobachter“ als Beilage zur ,Schweizerischen
Lehrerzeitung“ zum erstenmal seinen Rundgang angetreten.
Veranlassung dazu bot die Diskussion iiber den neuen
Schulgesetzesentwurf. Heute sind es die Bestitigungswahlen,
die sein Erscheinen notwendig machen.

Die Petition des kantonalen Lehrervereins an den
Kantonsrat um Ausfiihrung des im Jahre 1893 veréinderten
Verfassungsartikels 64 hat in einem Teil der Presse unseres
Kantons keine sehr wohlwollende Aufnahme gefunden, und
wir erachten es daher als angezeigt, einige der wichtigsten
Griinde, die gegen die Petition vorgebracht werden, etwas
genauer anzusehen. Um aber unsern Lesern moglichste
Klarheit zu verschaffen, werden wir diesen Zeilen nicht
nur den Wortlaut der Petition folgen lassen, sondern auch
alle wichtigern Publikationen seit 1869, die sich auf die
Bestatigungswahlen beziehen.

Bei der Frage, ob das Vorgehen des kantonalen Lehrer-
vereins iibereilt und unpraktisch sei, oder ob die Anregung
zu spiit oder zu frith komme, wollen wir uns nicht auf-
halten, da die Beantwortung derselben allzusehr von sub-
jektiven Ansichten abhdngt. Wenn aber gesagt werden
_wollte, dass es fiir die Lehrerschaft iiberhaupt unschicklich
sei, mit Pefitionen an die obersten Behdrden zu gelangen,
so wiirden wir entgegnen, dass wir fiir uns ein verfassungs-
gemiisses Recht ebenso unverkiimmert beanspruchen, wie
andere Berufsklassen. Redliche Beweggriinde haben unsere
Eingabe veranlasst, und gerade Riicksichten auf das im
Waurfe liegende Schulgesetz haben uns bewogen, mit unserer
Petition bis zum letzten niitzlichen Termin vor den Be-
statigungswahlen zuzuwarten. Wir erkliren auch des be-
stinmtesten, dass es uns durchaus ferne liegt, ,dem aus-
gesprochenen Volkswillen“, ,der guten Einsicht und dem
guten Willen des Volkes“ ein Misstrauensvotum ausstellen
zu wollen. Was wir wiinschen ist einzig und allein eine
klare Umschreibung des Begriffes der obligatorischen Stimm-

abgabe mit ihren Konsequenzen. Damit kommen wir mit |

einigen Worten auf die Haupteinwinde zu sprechen, die
in verschiedenen Variationen unserem Gesuche entgegen-
gestellt werden. :

Es wird gesagt, das eine unserer beiden Hauptargumente
widerspreche dem Wortlaut der Verfassung; wir verlangen

eine besondere, in unserer kantonalen Praxis bisher nicht |

bekannte Normirung des Begriffes der obligatorischen Ab-

in die Verfassung hineingelegt worden ist; denn davon
ist sonst nirgends in derselben die Rede ; und dieser Spezial-
fall von Wahlen ist wohl, der Natur der Sache nach, einer
Ausnahme wiirdig. In der Interpretation dieses neuen Ver-
fassungsprinzipes, das gewissermassen nur die logische Kon-
sequenz derjenigen Bestimmung des Verfassungsartikels 30
ist, welche besagt, dass die Beteiligung an Abstimmungen
eine allgemeine Biirgerpflicht sei, hat der Gesetzgeber doch
wohl freie Hand und ist nicht an Bestimmungen friiher
erlassener Gesetze gebunden, zumal durch eine Interpreta-
tion, wie sie vorgeschiagen ist, niemandem Schaden erwdchst.
Von diesem Standpunkte aus halten wir auch dafiir, dass
der im Jahr 1890 revidirte Artikel 4* des Wahlgesetzes
hier nicht in Frage kommen kann, und es ist bezeichnend,
dass in der Weisung des Kantonsrates zum revidirten Ver-
fassungsartikel 64 durchaus kein Hinweis auf jenen Artikel 4
des Wahlgesetzes zu finden ist, der doch nach der Ansicht
der Gegner der Petition die Stimmgabe auch fiir die
Wabhlen der Lehrer und Geistlichen vorschreiben soll. Nach
seiner ganzen historischen Entwicklung ist der zitirte Artikel 4
weiter nichts als eine gesetzliche Normirung der Praxis
der Stimmausweiskontrolle, wie sie sich seit 1869 ausge-
bildet hat und durch einen Regirungsratsbeschluss vom

| Jahre 1878 in festere Normen gefiigt worden ist. Wird

der Grundsatz der obligatorischen Stimmgabe inhaltlich als
neue Verfassungsbestimmung anerkannt, so folgt daraus
auch mit logischer Notwendigkeit die in der Petition niher
beleuchtete Berechnung des absoluten Mehres.

Wir haben uns erlaubt, eine Interpretation in Vor-
schlag zu bringen, von der wir glauben, dass sie den bei
der Anderung des Artikels 64 geiusserten Anschauungen
entspreche, und wir erinnern uns auch lebhaft der Ver-
trostungen auf das Obligatorium der Stimmgabe, mit der
man uns die Verschlechterung der Wahlart mundgerecht
zu machen suchte. Es ist nun an den Behorden, zu ent-
scheiden, ob unserem Gesuche Berechtigung inne wohnt
oder nicht; mit vollem Vertrauen blicken wir auf sie.
Nicht der Mutwille, aber auch nicht die Furcht sind die
Ursachen unserer Eingabe, sondern einzig das Streben,
eincn verfassungsgeméssen Anspruch auf Schutz verwirk-
licht zu sehen, und das nicht allein im Interesse des Lehrer-
standes, sondern im hdchsten Grade auch im Interesse der

' Schule selbst. Mit unserem Streben werden alle diejenigen

stimmung. Das andere Hauptargument, die Berechnung |
des absoluten Mehres, stehe dem klaren Sinn der Ver-
fassungs- und Gesetzesbestimmungen entgegen. Nun ist |

aber nach unserer Uberzeugung das Obligatorium der
Stimmgabe bei den Bestitigungswahlen der Lehrer und

Geistlichen ein ganz neuer Grundsatz, der im Jahr 1893

einig gehen, die in der Demokratie nicht nur Rechte be-
anspruchen, sondern auch Pflichten anerkennen.
* *
%

* Abidnderung des § 4 des Gesetzes iiber die Wahlen
und die Entlassung der Beamten und &ffentlichen Ange-
stellten vom 7. November 1869.

(Vom 29. Juni 1890.)

Die Beteiligung der Stimmberechtigten bei allen Wahlen

und Abstimmungen, bei welchen die Urne zur Verwendung



2

gelangt, ist obligatorisch. Fiir die Abgabe der Stimm-
berechtigungsausweise und Stimmzettel ist die Zeit durch
die Gemeindebehdorden so anzusetzen, dass den Interessen
der Stimmberechtigten billige Rechnung getragen wird.
Der Gemeinderat ldsst die Stimmberechtigungsausweise,
welche nicht am Abstimmungs- oder Wahltage dem Wahl-
bureau abgegeben, oder lingstens wihrend der folgenden
zwei Tage demselben zuriickgesandt werden, bei den Sdumi-
gen abholen und erhebt zu Handen der Gemeindekasse
eine Bezugsgebiihr von 50 Rp. bis 1 Fr.

Die Festsetzung der Hohe der Bezugsgebiihr ist Sache
der Gemeinde.

Petition an den h. Kantonsrat
betreffend die Bestdtigungswahlen der Lehrer und Geistiichen.

Tit.

Am 23. April 1892 ist der Art. 64 der ziirch. Staats-
verfassung in der Weise abgeidndert worden,'dass er in
Absatz 3 nunmehr folgenden Wortlaut hat: ,Die Lehrer
an der Volksschule und die Geistlichen der vom Staate
unterstiitsten kirchlichen Genossenschaften~unterliegen alle
6 Jahre einer Bestdtigungswahl. Wenn bei der diesfilligen
Abstimmung die absolute Mehrheit der stimmenden Ge-
meindegenossen die Bestitigung ablehunt, so ist die Stelle
neu zu besetzen. Die Abstimmung geschieht durch die
Wahlurne und ist fiir die Stimmberechtigten obligatorisch.*

Kommendes Friihjahr sollen gemiss dieser Vorschrift
der Verfassung die Bestitigungswahlen der Primarlehrer
und Geistlichen stattfinden. Beteiligte Kreise haben sich
daber die Frage vorgelegt, ob geniigende Verserge ge-
troffen worden sei, dass diese Wahlen nach dem wirklichen
Willen der neuen Verfassungsbestimmungen vor sich gehen
werden.

Nach mehreren Richtungen scheint uns dies’nicht der
Fall zu sein, und wir wenden uns deshalb an den h.
Kantonsrat mit dem Gesuche, die nétigen Anordnungen zu
veranlassen.

Vor allem sei darauf aufmerksam gemacht, dass nicht
in allen Schulgemeinden die zur Durchfiihrung der Urnen-
wahl notwendigen Behorden bestellt sind. Es wird dafiir
gesorgt werden miissen, dass diesem Mangel rechtzeitig
abgeholfen wird.

Sodann ist es notwendig, der zitirten Verfassungsbe-
stimmung in zwei Punkten eine klare Inferpretation zu
geben, beziehungsweise fiir die Wahlbureaux gesetzliche
Vorschriften, Instruktionen etc. aufzustellen:

1. Die Abstimmung ist fir die Stimmberechtigten
obligatorisch. Damit dieser Grundsatz der Verfassung in
Wirklichkeit zur Anwendung gelange, miissen Strafbestim-
mungen aufgestellt werden fiir diejenigen, die dem ver-
fassungsmassigen Gebot, an der Wahl teilzunehmen, nicht
Folge leisten. Wohl sieht der revidirte § 4 des Wahl-
gesetzes Bezugsgebiihren von 50 Rappen bis 1 Fr. fiir das
Abholen der nicht abgegebenen Stimmberechtigungsausweise
vor. Allein im Ernste kann man doch nicht von einem
Obligatorium der Stimmgabe sprechen, wenn den Stimm-
berechtigten gestattet wird, die Ausweise noch zwei Tage
nach der Abstimmung einfach in den nichsten Briefeinwurf
der eidgen. Post zu werfen.

Hitte der Art. 64 der Verfassung nur diese Art der
Durchfiihrung des Grundsatzes der obligatorischen Stimm-
abgabe im Auge gchabt, dann hitte er nicht ausdriicklich
das Prinzip betonen miissen; denn die Erhebung dieser

Bezugsgebiihr wire die durch § 4 des Wahlgesetzes
bereits geregelte Folge der Vorschrift der Urnenwahl ge-
wesen.

Die Bezugsgebiibr ist seinerzeit lediglich als Ordnungs-
vorschrift aufgestellt worden, um zu verhiiten, dass Wahl-
ausweise etwa missbriiuchlich an spiitern Wahlakten wieder
zur Verwendung gelangen konnten. (Vergl. Stiissi zu § 61
des Gemeindegesetzes) Nach der dem Verfassungsartikel
64 beigegebenen Weisung hat dagegen der Kantonsrat das
Obligatorium einfiihren wollen, ,um den Willensausdruck
der Gemeinde vor Uberraschungen und ungebiihrlichen Ein-

fiissen nach Mdiglichkeit zu sichern.

Die Zweckbestimmung des Obligatoriums der Stimm-
abgabe bei den Bestiitigungswahlen der Lebrer und Geist-
lichen ist demnach eine ganz andere als bei Abstimmungen
und politischen Wahlen, fiir die nur eine Abholungsgebiihr
festgesetzt wurde, um ,im Interesse guter Ordnung zu be-
wirken, dass mdglichst alle fiir einen Wahl- oder Abstim-
mungsakt ausgegebenen Ausweiskarten am Abstimmungs-
tage selbst oder unmittelbar nachher aun die Zentralstelle
zuriickkehren“. Nach dem Wortlaut der Verfassung steht
der Zwang fiir den Stimmberechtigten, an den Bestiti-
gungswahlen der Lehrer und Geistlichen teilzunehmen, ab-
solut fest, und es ist deshalb geboten, fiir dieses neue
Prinzip der Bestitigungswahlen entsprechende Ausfiihrungs-
bestimmungen zu erlassen, so dass alle diejenigen Stimm-
berechtigten, welche in den amtlich festgesetzten Stunden
am Wahlakte nicht teilnehmen, mit Busse belegt werden,
und dass nur gewisse, ausgewicsene Griinde, wie Krank-
keit, mehrtigige Abwesenheit oder Militirdienst von der
Teilnahme an der Wahl dispensiren.

2. Die Stelle des Lehrers oder Geistlichen ist neu 2u
besetzen, wenn die absolute Mehrheit der stimmenden Ge-
meindegenossen die Bestitigung ablehnt. -

Wie ist diese Mehrheit zu berechnen? Gewiss geht
es nicht an, einfach den Grundsatz des § 23 des Wahl-
gesetzes als massgebend zu betrachten; denn dieser be-
zieht sich auf gewohnliche Wahlen, bei denen zwei Wahl-
ginge stattfinden. Hier aber handelt es sich um Bestiti-
gungswahlen, und es verlangt die Verfassung ausdriicklich,
dass die Mehrheit der Stimmenden die Bestitigung ab-
lehnen miisse, damit der im Amte stchende nicht wieder
als gewihlt zu betrachten sei. Bei den Bestitigungswahlen
gehtren aber zu den stimmenden Gemeindegenossen —
sofern das oben erwihnte Obligatorium iiberhaupt einen
Sinn haben soll — auch diejenigen, welche ihre Zettel leer
einlegen. Folglich geht es nicht ‘an, bei der Ausmittelung
des absoluten Mehres die leeren Stimmen in Abzug zu
bringen, sondern es ist dieses zu bestimmen ‘aus der Ge-
sammtheit der sich am Wahlakt beteiligenden Biirger, be-
ziehungsweise an Hand der von diesen abgegebenen Stimm-
ausweise.

Wir machen noch darauf aufmerksam, dass bei der
urspriinglichen Fassung des Art. 64, welche von der ab-
soluten Mehrheit der Stimmberechtigten spricht, die leeren
Stimmen als bestdtigende gezihlt wurden und dass der
Kantonsrat in seinem Gegenvorschlag wvom Jahre 1893
diese Auffassung auch fiir die Zukunft akzeptirte, indem
er entgegen der Initiative, welche den Wiederwahlen den
Charakter der Bestitigungswahlen nehmen wollte, an diesen
einmiitig festhielt und sie als ,ein Abberufungsrecht in

- regelmdssigen Fristen® erklirte; dieser:letzteren Auffas-

sung der Bestitigungswahl wird man aber nur durch die
nach unserer Interpretation vorgenommene Stimmenzihlung
gerecht. — Wiirde man dem Art. 64 in dieser Hinsicht
eine andre Auslegung geben, so wire dic Bestitigungswahl
fir die Lehrer tatsichlich wungiinstiger als die von den



Initianten geforderte, aber vom Volke mit erdriickender
Mehrheit verworfene Neuwahl, bei welcher eine Wegwahl
ohne Gegenkandidaten unméglich wire und bei welcher
die Lehrer wenigstens noch im zweiten Wahlgang und so-
gar mit dem relativen Mehr gewihlt werden konnten.

Auch so noch wird es micht ausbleiben, dass Uber-
raschungen und Ungerechtigkeiten vorkommen, da leider
erfahrungsgemﬁss bei Lehrerwahlen (besonders in grosseren
Gemeinden) oft kaum 300/o der stimmberechtigten zur
Urne gehen, so dass es einer verhiltnisméssig kleinen
Minderheit moglich ist, einem Lehrer wegzuwihlen. Diese
Moglichkeit noch zu steigere, lag gewiss nicht in der Inten-
tion des Kantonsrates vom Jahre 1893.

Seit dem Bestehen des revidirten Art. 64 haben nur
die Bestitigungswahlen der Sekundarlehrer (1894) statt-
gefunden. Der Mangel an Ausfiihrungsbestimmungen machte
sich damals weniger geltend, weil die Urnenwahl der
Sekundarlehrer bereits vorhanden war. Wir erlauben uns
indessen doch, darauf hinzuweisen, dass der verdnderten
Wabhlart ein alter und verdienter Schulmann zum Opfer
gefallen ist. Damals haben die Sekundarlehrer, die nach
dem friihern Wortlaut des Art. 64 gewdhlt waren, die
Wiederwahl nur unter dem ausdriicklichen Vorbehalt aller
Rechte aus dem alten Art. 64 angenommen. Die Primar-
lehrer miissten kommendes Friihjahr das Nédmliche tun und
Weggewihlte wiren gezwungen, den richterlichen Schutz
anzurufen. Wir hoffen nun nicht, in die unangenehme
Lage kommen zu miissen, solche Schritte zu tun, und
wenden uns deshalb an den h. Kantonsrat mit dem Gesuche
(zemdss § 24g und § 38 der Geschiftsordnung), dem wahren
Willen des Art. 64 der Verfassung bei den Bestitigungs-
wahlen im viichsten Frithjahr Ausdruck zu geben.

Sodann erlauben wir uns, Sie zu ersuchen, Sie mochten
den h. Regirungsrat einladen, den Endtermin der Bestiti-
gungswahlen auf Anfang Februar festzusetzen, damit einer-
seits den vom Schicksal Betroffenen die Moglichkeit ge-
boten ist, sich rechtzeitiz nach einem andern Wirkungs-
kreis umzusehen, und damit anderseits den Gemeinden
Zeit gegeben werde, sich bis zum Beginn des Schulkurses
mit neuen Lehrkriften zu versehen.

Indem wir unsere Petition vertrauensvoll Ihrer wohl-
‘wollenden Beriicksichtigung empfehlen, versichern wir Sie,
hochgeehrter Herr Prisident, hochgeehrte Herren, unserer
vollen Hochachtung.

Ziirich |
\Vinte;thur. s 2. Oktober 1897.

Im Auftrage der Delegirtenversammlung
des ziirch. kantonalen Lehrervereins,
Der Prisident: J. Heusser.

Der Aktuar: Ad. Jucker.

Zur Orientirung

teilen wir die seit 1869 geplanten und durchgefiihrten Anderungen
des § 64 Absatz 3 mit. Die am 7. Mai 1888 von Herrn
Schlatter dem hoh. Kantonsrat eingereichte und am 19. August
1889 zuriickgewiesene Motion lautete:

»Die Lehrer an der Volksschule und die Geistlichen der
vom Staat unterstiitzten kirchlichen Genossenschaften unterliegen
alle 6 Jahre einer Erneuerungswahl.® (Dann Streichung des
folgenden Satzes.)

Die Initiative Scheuchzer vom Jahre 1893, lautend:
»Die Lehrer an der Volksschule und die Geistlichen der
vom Staat unterstiitzten kirchlichen Genossenschaften unter-
liegen alle 6 Jahre einer Wahl“

war folgendermassen begriindet:
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»Die gegenwirtig in Art. 64 Abs. 3 der Kantonsverfassunz
vorgeschriebene Wabhlart, nach welcher mit Ja oder Nein ab-
gestimmt werden muss und die Abwesenden als Bestitigende
berechnet werden, ist nicht geeignet, den Willen der Stimm-
berechtigten frei und unverfalseht zu Tage zu fordern. — Pfarrer
und Lehrer sollen aus der Zahl der mit staatlichen Fahigkeits-
ausweisen versehenen Kandidaten ganz gleich gewdhlt resp.
weggewahlt werden wie z. B. die Landschreiber.“

Offenbar wegen des Umstandes, dass bisher die ,Abwesen-
den“ als Bejahende gezihlt wurden, wollten die Initianten die
Bestiitigungswahl abschaffen und die periodischen Lehrerwahlen
analog den Wahlen der Behorden, also geméss dem Wahlgesetz
vom 7. Nov. 1869 durchgefiihrt wissen. Die Initiative wurde
aber verworfen und der im Eingang unserer Eingabe zitirte
Gegenvorschlag des Kantonsrates angenommen. Darnach hielt
also das Volk am Prinzip der Bestitigungswahl fest, ,kam*
aber — wie aus der nachfolgenden Weisung hervorgeht — den
Initianten in dem Sinn ,entgegen, dass die ,Nichtstimmenden*
(unter denen man in Anbetracht der spezifischen Eigenart der
Bestitigungswahl und der deutlich ausgesprochenen Forderung
der Initianten nur die ,Abwesenden“ verstehen kann) bei der
Ausmittelung des absoluten Mehres nicht beriicksichtigt werden
sollten. Dagegen wollte man durch die Eiofiihrung der Urne
und des Obligatoriums_offenbar eine starke Betmlzgung an der
Wahl bewirken und ,Uberraschungen und ungebiihrlichen Ein-
flissen“ entgegentreten. Dass dieses wrfassungsmasszge Obli-
gatorium etwas anderes ist, als die ,kontrollpolizeiliche Vor-
schrift des 1890 abgeéinderten § 4 des Wahlgesetzes, geht aus
dem folgenden ,beleuchtenden Bericht® zum kantonsritlichen
Gegenvorschlag hervor:

.~ Der in Kraft bestehende Art. 64 Abs.
lautet :

»Die Lehrer an der Volksschule und die Geistlichen der
vom Staate unterstiitzten kirchlichen Genossenschaften unterliegen
alle sechs Jahre einer Bestitigungswahl. Wenn bei der dies-
falligen Abstimmung die absolute Mehrheit der stimmberechtig-
ten Gemeindegenossen die Bestitigung ablehnt, so ist die Stelle
neu zu besetzen.®

Dadurch ist zwischen der Erneuerungswahl der Behirden
und der Bestitigungswahl der Lehrer und Geistlichen ein
Unterschied gesetzt. Die Bestitigungswahl ist gleichbedeutend
mit einem Abberufungsrecht in regelmdssigen Fristen. Sie gibt
den Schul- und Kirchgemeinden das Mittel an die Hand, durch
einen Wahlakt einem Lehver oder Geistlichen, der ihr Vertrauen
verwirkt hat, das Amt zu entziehen, und lisst ihnen dann ge-
niigende Frist, um auf ordnungsgeméssem Wege nach geeigneten
Kriften Umschau zu halten, die Neubesetzung der Stelle vor-
zubereiten und zu vollzichen. Das von den Initianten vorge-
schlagene Verfahren benimmt, indem es Wegwahl und Neuwahl
in Eins setzt, den Gemeinden diese niitzliche Frist und entzieht
die Vorbereitung der Neuwahl den von der Gemeinde gewihlten
Organen, um sie solchen anheimzugeben, die sich selber dazu
aufwerfen. Das Verfahren der Initianten dient nur zum Schein
zu grosserer Wabhlfreiheit der Gemeinden; in Wirklichkeit be-
schriankt es dieselbe; es macht die Gemeinden weniger geschickt,
eine richtige, wohlerwogene Auslese zu treffen, zumal sich im
ganzen Kanton der Wahlakt fiir alle Stellen auf einen ganz
kurzen Zeitraum zusammendringen wiirde.

Die Beibehaltung der Bestitigungswahl der Lehrer und
Geistlichen im Unterschiede zur Erneuerungswahl der Behorden
rechtfertigt sich dadurch, dass das Amt des Lehrers und des
Geistlichen zugleich Lebensberuf ist, zu welchem sie nach be-
sonderem Studium durch Ablegung einer Priifung den Nachweis
der Befihigung leisten miissen, was in der Regel bei den iibrigen
Beamten nicht der Fall ist. Zugleich liegt es im hohen Inter-
esse der Schule und der Kirche, dass nicht durch Schutz-
losigkeit ihrer Stellung die Wirkensfreudigkeit ihrer im Amte
stehenden Diener gebrochen und der Zuzug mneuer tiichtiger
Krifte gehemmt werde. Die von den Initianten erstrebte grosse
Leichtigkeit der Beseitigung miisste namentlich den kleinern
Landgemeinden Nachteil bringen, indem dieselbe das Bestreben
der Lehrer und Geistlichen, in grosseren Gemeinden gewihlt zu
werden, welche ihnen einc geschiitztere Stellung bieten, aus
naheliegenden Griinden verstirken wiirde,

3 der Verfassung




Dagegen erachtet der Kantonsrat es fiir angemessen, der
Volksinitiative soweit enigegenzukonmmen, dass die ausnahms-
weise, beinahe einer Garantie fiir Lebenslinglichkeit gleich-
kommende Sicherung aufgehoben werde, welche den Inhabern
des Lehr- und Seelsorgeramtes in den grossen und grossten
Gemeinden durch die bisherige Verfassungsbestimmung geboten
wurde, die zur Weguwahl das verneinende Voium der absoluten
Mehrheit der Stiminberechtigten der Gemeinde notig macht.
Dieses Privilegium in den grissten Gemeinden erschwert den
mittlern und kleinern Gemeinden die Gewinnung und Beibehal-
tung tiichtiger Krifte im Lehr- und Pfarramt. Dazu bildet die
Anrechnung der Zahl der Nichtstimmenden als bejahende Voten
eine Absonderheit, wofiir in unserem ziircherischen Staatshaus-
halt kein zweites Beispiel sich findet, und die auch in der
iibrigen Schweiz dem ganzlichen Verschwinden nahe ist.

Der Entwurf des Kantonsrates will daher der absoluten
Mehrheit der stimmenden Gemeindegenossen den Entscheid iiber
die Bestitigung anheimgeben. Um den Willensausdruck der
Gemeinde vor Ulerraschungen und wungebiihrlichen Einfliissen
nach Moglichkeit zu sichern, fiigt der Entwurf die Vorschrift
bei, dass die Abstimmung durch die Wahlurne geschehe und
fiir die Stimmberechtigten obhgalon.sch sei.

Bericht iiber die Titigkeit der Organe des ziircher.
kantonalen Lehrervereins seit dem Inkrafttreten der revi-
dirten Statuten (1896).

1. Mitgliederzahl: Ende 1896 bei einer Zunahme um
39 Mitglieder: 999 ; gegenwirtig ist die Zahl 1000 iiberschritten.

2. Jahresrechnung per 1896:

Saldo alter Rechnung . . . . S R 9510586
Jahresbeltrage Sae R TR o e s U AL S AOaRE
Zinse . . . SEES R R TR IIO.E
Total der Einnahmen Fr. 4,879.11

»  p Ausgaben v 910,97

Fr. 4,368. 14
Fr. 1,597. 78

Reines Vermogen am 31. Dezember 1896
Vorschlag per 1896
3. Subskriptionsertrag fiir das Wett-

stein-Bild . Fr. 1,960. —
Zuschuss aus der Kasse des kant Lehrervems - 40. —
Total Fr. 2,000. —

An den Ersteller des Bildes, Herrn Rob. Wett-
stein, warden bezahlt . . . . . . Fr. 1,500. —

Die restirende Summe von 500 Fr. wurde zu gleichen
Teilen dem Hiilfsfond der Witwen- und Waisenstiftung fiir die
ziircherische Volksschullehrerschaft und der Kasse fiir die Wit-
wen- und Waisenstiftung des Schweiz. Lehrervereins zugewiesen.
Das Bild wurde im Frithjahr 1897 im Seminar plazirt und von
der Seminardirektion in Obhut genommen.

4. Funktionen der Organe des Lehrervereins seit 1896 :
2 Generalversammlungen, 7 Delegirtenversammlungen, 3 Kom-
missions- und 8 Vorstandssitzungen. Der Kantonalvorstand hatte
somit 20mal zu amten.

5. Verhandlungsgegenstinde. Ausser den statutarischen
Geschiften (Wahlen, Rechnungsabnahme ete.) kamen zar Be-
handlung :

a) Motion betreffend Griindung eines Vereinsorgans zur
‘Wahrung der ziircherischen Schulinteressen. Die Kommissional-
antriige betreffend ein selbstéindiges Vereinsorgan wurden von
der Delegirtenversammlung abgelehnt und die , Schweiz. Lehrer-
zeitung“ als Vereinsorgan erklarf. Dem Vorstand wurde ein
Kredit bis auf 500 Fr. jahrlich bewilligt zur Erstellung von
Beilagen zur ,Lehrerzeitung®, sowie eventuell von Flugblittern
im Falle des Bediirfnisses. Ein Vertrag ordnet das Verhiltnis
zwischen dem Kantonalvorstand und der Redaktion der ,,Schweiz.
Lehrerzeitung“ in technischer und redaktioneller Beziehung.

b) Bund und Schule. Beschluss: ,Die am 18. April 1896
in der neuen Tonhalle in Ziirich in der Stérke von ca. 300 Manu
tagende Generalversammlung des ziircher. kantonalen Lehrer-
vereins hilt an dem Postulat der Unterstiitzang der Volksschule
durch den Bund fest und beschliesst: 1. Der Zentralvorstand

und die Delegirtenversammlung des Schweizer. Lehrervereins
werden ersucht, die Bestrebungen zur Verwirklichung des ge-
nannten Postulates fortzusetzen. — 2. Dagegen wird die von
der Sektion Bern des Schweiz. Lehrervereins angeregte Volks-
Initiative zur Zeit nicht unterstiitzt.“

Auf Anfrage des Zentralvorstandes des Schweizer. Lehrer-
vereins beschloss die Delegirtenversammlung des ziirch. kanto-
nalen Lehrervereins am 26. April d. J. einstimmig, dass die
Erledigung der Frage betreffend Initiative fiir die Bundessubven-
tion der Volksschule zu verschieben sei bis nach dem Abschluss
der Konferenzverhandlungen der kantonalen Erziehungsdirekoren.

¢) Als Vorstand der Sektion Ziirich des Schweizer. Lehrer-
vereins wurde von der Generalversammlung der Vorstand des
kantonalen Lehrervereins bezeichnet.

d) Schulgesetzesrevision. In zwei Delegirtenversammlungen
vom 1. und 8. August 1896 wurde der erziehungsritliche Ent-
wurf beraten und eine Anzahl Anderungsvorschlige und Wiinsche
formulirt. Die beziiglichen Beschliisse sind den Sektionen s. Z.
in besondern Kreisschreiben zur Kenntnis gebracht worden.
Die Sektions- und Kapitelsversammlungen haben bis auf wenige
Ausnahmen die Beschliisse der Delegirtenversammlung gut-
geheissen, desgleichen wurden dieselben im wesentlichen von den
Synodalreferenten aufgenommen und von der Synode in Uster
akzeptirt.

Die Mehrheit der Delegirtenversammlung wiinschte, dass
auch die Revision des Besoldungsgeseizes anhand genommen
und gleichzeitiz als Bestandteil des neuen Schulgesetzes be-
handelt werde. Der Vorstand richtete sodann eine Eingabe an
die Erziehungsdirektion betr. diejenigen Wiinsche, welche in den
Beschliissen der Synode nicht beriicksichtigt worden waren.

¢) Ein Unterstiitzungsgesuch eines Lehrers, aber Nichtmit-
gliedes, wurde abgewiesen, ein zweites wurde zuriickgelegt bis
nach der Durchfiihrung der Liquidation des Nachlasses.

J) Der Vorstand pflegt mit Versicherungsgesellschaften Unter-
handlungen betr. Prdmienermissigung fiir Mitglieder des kantonal.
Lehrervereins.

g) Betr. Vergiitung der Kosten fiir Wahlagitationen . und,
Inserationsgebiibren durch die Sektionen aus der Kasse des
kantonalen Vereins stellt der Vorstand ein Regulativ auf.

h) Die Dreier-Kommission fiir die Vorarbeiten zur Griindung
einer Alters- und Sterbekasse der ziirch. Lehrerschaft erstattete
durch Hrn. Lutz in Seen der Delegirtenversammlung Bericht
iiber ihre bisherige Titigkeit und den Stand der Sache. Eine
Kommission mit 7 Mitgliedern wurde bestellt und beauftragt,
auf eine nichste Versammlung hin bestimmte Antrige zu stellen
und einen Statutenentwurf auszumarbeiten.

i) Beziiglich der Anordnung und Durchfiihrung der néchsten
Bestitigungswahlen der Primarlehrer unterbreitete der Kantonal-
vorstand der Delegirtenversammlung den Entwurf einer Eingabe
an den Regirungsrat, worin um }Massnahmen ersucht wird
1. behufs Einfiihrung der Urnenwahl in allen Schulgemeinden,
2. betr. Interpretation der obligatorischen Stimmabgabe, 3. Aus-
mittelung des absoluten Mehrs der ,stimmenden Gemeindege-
nossen“. Die Rechte der Lehrerschaft wurden nachdriicklich
gewahrt und im fernern der Wunseh geiussert, dass der End-
termin der Bestitigungswahlen auf Anfang Februar festgesetzt
werde. Die Delegirtenversammlung stimmte im wesentlichen
den Antriigen des Vorstandes zu und beauftragte den letztern
mit der Ausfiihrung der Beschliisse. Der Kantonalvorstand richtete
eine einldsslich motivirte Pefition an den Kantonsrat, welcher
dieselbe am 18. Oktober dem Regirungsrat zur beforderlichen
Berichterstattung tiberwies. —

Winterthur, im Oktober 1897. Der Aktuar: 4. Jucker.

Konferenzchronik.

Lehrerverein Ziirich. Versammlung, heute den 6. November
1897, abends 41/2 Uhr, im Saal des Hotel du Nord. Tr.:
sSchule und Lehrerschaft im revidirten Zuteilungsgesetz.“
1. Ref.: Hr. J. Keller, Z. III. 2. Ref.: Hr. K. Banninger, Z. V.

Methodisch-pidagogische Sektion. Versammlung, Donnerstag den
11. November, abends 51/2 Uhr, im Hirschengraben-Schul-
haus (Nr. 208). Bestimmung des Arbeitsprogrammes fiir
das Wintersemester; Festsetzung von Zeit und Ort der
kiinftigen Versammlungen.



| dunkel, Carmin, Sepla, Violet,

Kleine Mitteilungen.

I
" Wir machen auf deni
Bestellschein (Inserate) unse-|
s kranken Kollegen Roos |2
in Gisikon aufmerksam. 1

— Unverwaschbare Aus-
ziehtusche erhalten fiir die
fchulen immer mehr Bedeu-
tnng. Bis jetzt wurden fast!
ausschliesslich auslandlsche:
Fzbrikatedieser Art verwendet. |
Seit einiger Zeit bringt dle‘
Tinten- und Slegelackfabnk
Schmuziger & Co. in Aarau
von ihr fabrizirte Auszieh-
tusche in Handel, die laut uns
vorliegenden Zeugnissen den
hochsten Anforderungen ent-
sprechen, und auf die wir hie-

mit gerne aufmerksammachen. | =

Fachleute wie die HH. Pro-
fessoren A. Fliegner und Rud.
Bscher in Ziirich, E. Sames
in Genf, H. Wehrli in Win-
terthur, die HH. Rektor A.
Benteli und Dr. Rud. Huber
in Bern, die Direktoren Hr.
Vollenweider in Burgdorf und
Herr O. Meyer- Zschokke in|
Aarau ete. (die letzten fiinf
Zeugnisse liegen uns in Ori-
ginal vor), sprechen sich sehr
giinstig iiber die Aarauer Aus-

ziehtusche aus. '

Ausser in schwarz stellt die' S

Fabrik die Tusche in folgen-|
den Farben her:

1. Gruppe: Gelb, Ultrama-
rin, Neutraltinte, Prenss Blau,
Zinnober, Griin hell, Griin!

Orange. 11 Gruppe: Messing
Schmiedeisen, Stahl, Guss-
cisen, Kupfer, Tannenholz,
Hichenholz, Sandstein, Back- |
stein, Wiesengriin, Garten-
griin, Grundriss.

Antwort auf ? ? ?

25 in Nr. 43. Eine steno-|<
graphische Berichterstattang | Z
iber die Verhandlungen vom|sj

10. Oktober war vor deren
Beginn nicht vorgesehen, und
konote nachtriglich kaum aus-
gefithrt werden.

26 in Nr. 43. Ausser den
im Laufe dieses Jahres bereits

an dieser Stelle gen.Schriftchen <
machen wir Sie aufmerksam %
auf die zwei Hefte: Auswahl|

dramatischer Dichtungen fiir!
die schweiz. Dl]ettantenbuhue,!
die im Auftrage der schweiz.

gemeinniitzigen Gesellschaft|
bearbeitet und in Aarau (R.

Sauerlinder 1893 und 1895)
herausgegeben worden sind.

Diese beiden Heftchen ent-|=

halten knappe Angaben und

Urteile iiber historische Dra-
men, Lustspiele, Dialektstiicke | 3
und Schausple]e fir die Ju-|3

gend. Sie orientiren trefflich

uber Anforderungen und In-|3

halt der Auffilhrungen. Sie
sind zu 40 Rp. zu beziehen

im Pestalozzianum (Ziirich) |

und in jeder Buchhandlung.
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Die Tochter Jephta’s.

(Dichtung von Marie Schmidt)
Xantate
far Sopran- und Altstimmen
mit Begleitung des Pianoforte
komponiert von
H M. Schletterer. Op. 50.

Partitur . . M. 5. — netto.
Chorstimmen : Kinder 50 Pfg., Jungfrauen u. Volk M. 1,20.

B '%Mé WW

el e

| Weihnachtsnahe.
(Gedicht von L. Wiirkert.)
Kantate

l fiir Sopran- und Baritonsolo und Frauenchor

‘ (event. Kinder- oder gemischten Chor)

‘ mit Begleitung des Pianoforte
komponirt von

‘ Wilhelm Sturm. Op. 44

Partitur . . M. 4. — netto.
Chorstimmen: Sopran, Altj je 50 Pf., Tenor, Bass je 40 Pf.
Textbuch 10 Pf. netto.

Kleine Festkantate

fir Sopran- und Altstimmen mit Begleitung des
Pianoforte
zum Gebrauche bei Schul- und Familienfesten
komponirt von
H. M. Schletterer. Op. 57.
Partitur . . o M
Stimmen (S. I, II Alt _]e 23 Pf.) M.

<€
=z
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=

Fiir Schulchore.

Derx

Wlﬂlllﬂl]]lﬂlllll]]]ﬂll Weihnachistest.

Ein kleines Festspiel fiir Knaben- u. Maddchenschulen
Fur zweistimmigen Kinderchor
mit Klavierbegleitung

komponirt von
Louis Kron. Op 332

M

g | Partitur . . . M. 1.50 netto
‘ Chorstimmen : Sopxan, Alt je 15 Pf. netto.
% Textbuch . ... 30 Pf. hetto.

Waldbilder.

Ein Cyklus von Gesdngen mit verbindender

; Deklamation

1 von Alfred Beetschen.

g ‘ Fiir

{1 Sopran- und Altstimmen (Soli und Chor)
mit Begleitung des Pianoforte

zum Gebrauche fiir Frauenchdre, Schule und Haus
komponirt von

© Carl Julius Schmidt. Op. 22. Op. 25.
Partitur s M. 3.— netto. Partitur . . T . M. 3. — netto.
Chorstimmen (8., A Je 30Pf)M —. 60 netto. Chorstimmen (S., A Je%OPf) M. —. 60 netto.
Textbuch mit Deklamation M. 1. — netto. Textbuch mit Deklamation M. 1.— netto.
| Text der Gesiinge . M. —. 10 netto. Text der Gesénge . M. —. 10 netto. =
< < %) s . S . % 4
< | #@E Partituren und Textbiicher sind durch jede Musikalienhandlung sowie durch die |
. | Verlagshandlung direkt zur Ansicht zm beziehen. ~¥B8 [0V 557] <
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Ruth.

(Dichtung von Marie Schmidt)
KXantate
fiir
Frauenstimmen (Soli und Chor) ‘
mit Begleitung des Pianoforte
komponirt von
H. M. Schietterer.
Op. 55.

VU US SIS IS USUSUS NS

M. 3.50 netto.

Partitur . S
&opran 80 Pf., Alt 60 Pf.

Chorstimmel.x

Am Strande.

Dichtung flir Gesang und Deklamation
yon

Marie Schmidt.
Chorgesénge
fiir Sopran- und Altstimmen
mit Begleitung des Pianoforte
komponirt von
H. M. Schletterer.
Op. 63.

Partitur 3 St EM,
Chorstimmen : bopran, Alt je
Textbuch mit Deklamation

£
=
| S
=
|
=
>
%
<

3. — netto.
60 Pf.

10 Pf. netto.

Blumenleben.

Ein Cyklus von Ges&ngen mit ver-
bindender Deklamation

von
Konrad Gachnang.
Fiir
Sopran und Altstimmen (Soli und Chor)
mit Begleitung des Pianoforte
zum Gebrauche fiir Schule und Haus
komponirt von

Carl Julius Schmidt.

Op. 19.
Partitur . ... M. 3.— netto.
Chorstlmmen(b ,A. Je 30 Pf.) M. —. 60 netto.
Textbuch mit Deklamation M. 1.— netto
Text der Gesdnge . M. —. 10 netto.

Dorf-Idyllen.

Ein Cyklus von Ges&ingen mit ver-
bindender Deklamation

yon

Alfred Beetschen.
Fiir
Sopran- und Altstimmen (Soli und Chor)
mit Begleitung des Pianoforte

zum Gebrauche fiir Frauenchore, Schule und Haus
komponirt von

Carl Julius Schmidt.




Verlag W. Kaiser, Bern.

Sterchi J. Schweizergeschichte. Neue reich illustr. Auflage einzeln Fr. 1.20
13 Ex. Fr. 13.20
o Geographie der Schweiz mit dem Wichtigsten aus der allg Geographie

nebst angewandten Aufgaben einzeln 55. Cts. 13 Ex. Fr. 6.60

Reinhard & Steinmann. Karlenskizzen der einzelnen Schweizerkantone, 16 Kirt-
chen zusammen 50 Cts.

Reinhard. Vaterlandskunde. Fragen gestellt an den Rekrutenpriifungen mit einer
stummen Karte br. 60 Cts. 13 Ex. Fr. 7.20

Wernly G. Aufgabensammlung fiir den Rechnungsunterricht. [0V 542a]
I. Heft. Rechnen im unbegrenzten Zahlenraum mit mehrfach benannten

Zahlen br. 40 Cts. 13 Ex. Fr. 4.80

II. , Gemeine Briiche » 4028 0 4,80

11 SRS Dezimalbriiche 40 13 ., o o 4080

IV: =% Vlelsatzrechnung D=3 el

Jakob Ferd. Geschiftsaufsitze in Volks-, Fortbildungs- "and Gewerbeschulen
br. 75 Cts. 13 Ex. Fr. 9. —
Von der Tit. Erziehungsdirektion als vorziigliches Lehrmittel empfohlen
5 Aufgaben dazu 40 Cts. 13 Ex. Fr. 4.20
> Aufldsungen = 40 =53 o4 )
Buchhaltungshefte ., B0 cel3 ) o 4280
hatnrhlstorlsehe Lehrmittel. (Skelette, Priparate im Spr., Insektensammlungen,
ausgestopfte Tiere etc.). Spezialkatalog gratis. Physikalien. Chemikalien.

Suppenwiirze findet bei allen, welche auf eine schmm:klm,fte,E
gesunde Kiiche und Sparsamkeit sehen, die grosste Anerkennung.
Zu haben in allen Spezerei- und Delikatessen-Geschiften.

Original-Flischchen von 50 Rp. werden zu 35 Rp., diejenigen von 90 Rp. zu 60 Rp. und
solche von Fr. 1.50 zu 90 Rp. mit Maggis Suppenwiirze nachgefillt [0 V 558]
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von erften
!_-. : Fadautorititen empioplen, 31 Drgelftndien unentbehr! tdp. 'ﬂ
u jedem Klabier verwendbar. — Preid von 150 A an. — Bermictung,
E@ 3 Beugnifle und illujtrierte Projpette gratid und franto. ‘CM
J. A. Pfeiffer & Cie., Rl wiirtt. {an{pmnutnrteiubnt Stuttgart, ~
”‘ 120 Silberburgftrage 120, -ﬂ
(Stg. a 5340) [0V 427]
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L. & C. HARDTMUTH, . ciowes

(Fabrik gegriindet im Jahre 1790)
empfehlen ihre
mittelfeine Cederstiffe, rund, unpolirt schwarze Marke Nr. 125, von 1 bis 4,
dito. achteckig, polirt, silberne Marke Nr. 123, von 1 bis 4,

Jfeine Cederstifte, sechseckig, polirt, eingedr. Marke Nr. 110, von 1 bis 6,
feine sehwarze Kreide, in Ceder, rund, polirt und unpolirt, Goldmarke oder
schwarze Marke, Nr. 190 A und Nr. 190 B, von 1 bis 5
Tlegro-Peneils, in Ceder, rund polirt, Goldmarke, Nr. 350, von 1 bis 5,
(letztere als eine higel Vi 1 von Blei und Kreide, und als ein unschitzbares
Material von H. Moritz Sesfert, Professor in Dresden, bezeichnet)
inshesondere aber ihre 5 JXOM-T-NOOT Zeichenstifte, in Ceder, sechseckig,
gelb polirt, Goldmarke = , Koh-i-Noor® made by L. & C. Hardimuth in Ausiria,
die nicht mit den vielen in Handel gebrachten gelbpolirten Stiften zu verwechseln sind.
Die Koh-i-Noor besitzen, bei bisher unerreichter Feinheit, die Eigenschaft
der denkbar geringsten Abnutzung und sind daher verhiltnismissig die
billigsten Bleistifte.
Koh-i-Noor ist der beste Stift fiir Architekten, Ingenieure,: Mappeure,i Stenographen
und Retoucheure, ebenso fiir den Kaufmann.
Koh~i-Noor schmiert nicht, ist mit Gummi sehr leicht verwischbar und entspricht,’in
16 Hirteabstufungen von 6 B bis 8 H erzeugt, allen Anforderungen. :
L. & C. Hardtmuth empfehlen weiter noch ihren neuen

,,.KOh - Nooré KOpZ?‘St’I/ﬂ in Ceder, rund, gelb polirt, Goldmarke =
,Koh-i-Noor. Copying Ink Pencil, made by L. & C. Hardtmuth, in Austria,
der die Vorziige des Koh-i-Noor (Zeichenstift) mit bisher unerreichter ,reénere<

Kopirféihigkeit und Dauwer der Spifze vereinigt.
Der Koh-i-Noor Kopirstift ist fir Geschiftsbriefe und |Briefunterschriften,
geometrische Zeichnungen, Situationspléne etc. bestens empfohlen. i[0V131)

EIEIEICIEIEY 0.@_.@0@:@ ©

Die besten Papierhandlungen der Schweiz halten die mittelfeinen (und feinen
Zeichenstifte, ebenso die Koh-i-Noor Zeichen- und Kopirstifte der

Herren L. & C. Hardtmuth auf Lager.
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EI I T T Qgggg’gg ‘Wird demnéchst erscheinen:
dJeremias Gotthelf

heater- Biihnen /Ausgewiihlte Werke

Fane Nationalausgabe.
komplet sowie einzelne Il. Teil
Teile liefert notwendige Erginzung: des

Frid. Hosli, Tribbach, | e dem Urtext }‘3?5‘;“;

(Rheintal) [ovsis) Prof. 0. Sutermeister.
Reich illustrirt von: (I1. 2686¢)
Atelier fiir Theaterbau. | a. anker, H. Bachmann,
Prima-Referenzen K. Gehri, B. Vautier,

P. Robert, E. Burnand.
s S e Verlagshandlung
$¥995599599999¥9¥9¥| F. Zahn, Chaux-de-Fonds.

iber kiinstlerische Ausfiihrung.

Georiider Hug & Co. in Ziirich

Filialen in
Basel, Luzern, St. Gallen, Winterthur.

Pianos

in jeder Preislage, vom ein-
fachsten bis zum feinsten.
Vertretung
aller hervorragenden
Fabrikate.
K Sebr folive, voffBlingende =4
D& Klaviere cinbeimifBer GaBrifation Fu ~250
| < Fr. 675. — und Fr. 700. —. =2

. Vorzugspreise und Zahlungserleichterungen fir die Tit.
i Lehrerschaft — Tauschweise Annahme élterer Klaviere. —
Reparaturen.

Harmoniums

fiir Kirche, Schule und Haus,
mit und ohne Pedal; beste

amerikanische und einheimische
[0V372a] Fabrikate

Neues 4-oktaviges Har

=2 oon solider Bauart mitkriftigem

—4 Ton Fr. 110.—.

Ausfiihrl. Preiscourants iiber Pianos u. Harmoniums gratis.

=2

16 el
P Spezialitat

Fnanz Gar, WERER

62 Mittlere Bahnhofstrasse 62
* (OF3539)= 7[0vs32] ZORICH.

In anerkannt best(:,r Ausfilhrung liefern

Komplete Theaterbiihnen

[0V 472] in allen Systemen; . (W 3685G)

zugleich empfehlen mietweise Benutzung unserer
Theateremnehtungen fir Vereinsanlisse,
ebenso grosses Lager in schonsten, neuen Fest-
dekorationen, Transparente etc. ete.
Billige Preise.

Pflster & Meyer, Maleratelier, Richtersweil.
Vereinsfahnen und Hausflaggen:

Hannover'sche Fahnenfabrik Franz Reinecke, tovs=:
Hannover, Heinrichstrasse Nr. 14.

Druck und Expedition: Art. Inmstitut Orell Fissli in Ziirich




	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Beilage zu Nr. 45 der „Schweizerischen Lehrerzeitung“

